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Amtsblatt der Stadt Hilden 
Sitzungstermine 2023 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 
 

  1. 4. Nachtragssatzung vom 19. April 2023 zur Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Son-
dernutzungen an öffentlichen Straßen in der Stadt Hilden - Sondernutzungssatzung - vom 
26.11.2009 

  2. Wahl der Schöffinnen und Schöffen der Stadt Hilden für die Amtszeit vom 01.01.2024 - 
31.12.2028 in den Schöffengerichten der Amtsgerichte Langenfeld und Düsseldorf und den 
Strafkammern des Landgerichts Düsseldorf 
hier: Öffentliche Auslegung der Vorschlagsliste 

  3. Wahl einer Jugendhauptschöffin/ eines Jugendhauptschöffen bzw. einer Jugendersatzschöffin/ 
eines Jugendersatzschöffen in Hilden für die Amtszeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2028 für das 
Amtsgericht in Langenfeld 
hier: Öffentliche Auslegung der Vorschlagsliste 

  4. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
(Frau Eva Naplava) 

  5. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
(Frau Kiriaki Fernandes Stapane) 

  6 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
(Frau Kiriaki Fernandes Stapane) 

  7. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
(Herr Patrick Trautewig) 
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Sitzungstermine 2023 

 

Gremium Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

Rat  15.  19.  21.   13.  22. 12. 

Hauptausschuss  01. 22.  17.   30.   22.  

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen  08. 29.   14.   27.  29.  

Arbeitskreis Sicherheit u. Ordnungspartnerschaften             

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege  02.   24.      23.  

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz   02.  25.   17   09.  

Integrationsrat  23.   03.     26.   

Jugendhilfeausschuss   08.  11.      08.  

Paten- und Partnerschaftsausschuss   27.        06.  

Rechnungsprüfungsausschuss 16.       28.    04. 

Schul- und Sportausschuss   01.     16.   16.  

Sozialausschuss   16.  04.      02.  

Stadtentwicklungsausschuss 25.  15.  10.   23. 20.  15.  

Wirtschafts- u. Wohnungsbauförderungsausschuss   23.     31.   30.  
 

Die Tagesordnungen und die öffentlichen Sitzungsvorlagen können im Ratsinformationssystem 
über folgenden Link eingesehen werden: www.hilden.de/buergerinfo 

 

**************************************** 
 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 
 

1. 4. Nachtragssatzung vom 19. April 2023 zur Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Son-
dernutzungen an öffentlichen Straßen in der Stadt Hilden - Sondernutzungssatzung - vom 
26.11.2009 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW), der §§ 18, 19 und 19 a des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen 
(StrWG NRW), dem § 8 Abs. 1 und 3 des Bundesfernstraßengesetzes (FstrG) und der §§ 2, 4 und 6 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG), jeweils in den zur Zeit gül-
tigen Fassungen, hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 19. April 2023 folgende 4. Nach-
tragssatzung zur Sondernutzungssatzung vom 26.11.2009 beschlossen: 

 
 

§ 1 
 

Dem Gebührentarif zu § 12 als Anlage zur Sondernutzungssatzung der Stadt Hilden wird die neue 
Tarif-Nr. 11 (Mobilität) zugefügt. Die zuvor aufgeführte Tarif-Nr. 11 (Sonstige Inanspruchnahme öf-
fentlicher Flächen) wird zur neuen Tarif-Nr. 12: 

 
 Anlage: Gebührentarif zu § 12 der Sondernutzungssatzung 
 

Tarif 
Nr. 

Art der Sondernutzung Gebühr 

in € 

Mindest- 
gebühr 

in € 

1 Gerüste, Baubuden, Bau- und Arbeitswagen, Baumaschinen und Geräte, 
Baustofflagerungen, Bauumzäunungen, Montagewagen, Absperrungen 
o. ä. 
je angefangener qm beanspruchter Fläche und je angefangener Monat 

 
 

 

s4 Stunden gebührenfrei 

1. bis 6. Monat der Baumaßnahme 5,00 50,00 

7. Monat bis Ende Baumaßnahme 7,00 -- 

2 Container 
ohne Ortsbesichtigung 24 Stunden frei 
Aufstelldauer über 24 Stunden oder mit Ortsbesichtigung 
je angefangener Woche 

 
 
 

32,00 

 
 
 

-- 
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3 Tische und Sitzgelegenheiten, welche zu gewerblichen Zwecken (Außen-
terrassen u. ä.) aufgestellt werden, je angefangener qm beanspruchter 
Fläche je angefangener Monat 

 
 

4,30 

 
 

43,00 

4 Verkaufseinrichtungen, Warenautomaten, Verkaufsstände, Warenausla-
gen o. ä. 

  

a) bei nur vorübergehender oder gelegentlicher Beanspruchung 
je angefangener qm beanspruchter Fläche täglich 

 
1,10 

 
-- 

b) bei Dauerbeanspruchung je angefangener qm beanspruchter Fläche 
je angefangener Monat 

 
11,00 

 
-- 

c)    Weihnachtsbaumverkauf 
       je angefangenem qm beanspruchter Fläche 

 
1,10 

 
53,50 

d) Mobile Verkaufswagen (z.B. Eisverkäufer)  
      - bei nur vorübergehender oder gelegentlicher Beanspruchung  
        je angefangenem qm und Tag   

-  bei Dauerbeanspruchung je angefangenem qm und  
  angefangenem Monat  

 
 

0,80 
 

8,00 

 
 

-- 
 

-- 

5 Gewerbliche Hinweisschilder als Dauereinrichtung 
je Schild je angefangener Monat 

 
21,50 

 
-- 

6 Nachbarschafts- und Straßenfeste pauschal je Tag 21,50 -- 

7 a) Plakataktionen je Plakattafel/ständer und Tag   

für gewerbliche Veranstaltungen 1,00 35,00 

b) Aufhängen von Bannern für gewerbliche Veranstaltungen je Banner 
und Tag 

3,50 -- 

für Veranstaltungen, die politischen, religiösen, kulturellen, gemeinnützi-
gen oder karitativen Zwecken dienen 

 
gebührenfrei 

8 Schützen- und Volksfeste, sowie vergleichbare Veranstaltungen   

Im Innenstadtbereich pauschal/Tag 85,00 -- 

Außerhalb des Innenstadtbereiches pauschal/Tag 70,00 -- 

9 Gewerbliche Veranstaltungen 
je angefangener qm täglich 

 
3,75 

 
75,00 

Großveranstaltungen, pauschal/Tag 300,00 -- 

Großveranstaltungen außerhalb des Innenstadtbereiches 
pauschal/Tag 

 
200,00 

 
-- 

10 Befahren der Fußgängerbereiche   

a) Anwohner mit nachgewiesenem Einstellplatz oder Garage gebührenfrei 

b) Gewerbliche Anlieferungen (Jahresgenehmigung) je Fahrzeug 300,00  

11 
 

Mobilität  
 
Bereitstellung von E-Scootern, E-Rollern oder vergleichbar im Verleihsys-
tem je Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum im Stadtgebiet (Jahresge-
nehmigung) 

 
 
 

50,00 

 
 
 

-- 

12 Sonstige Inanspruchnahme öffentlicher Flächen, welche nicht in den Nr. 
1 - 11 enthalten ist  
abhängig vom Verwaltungsaufwand 
pauschal je angefangener qm/Monat 

 
 
 

1,00 - 25,00 

 
 
 

50,00 
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§ 2 
 

Diese Nachtragssatzung tritt am 01. Juli 2023 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 4. Nachtragssatzung vom 19. April 2023 zur Satzung über Erlaubnisse und Gebüh-
ren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in der Stadt Hilden - Sondernutzungssatzung - wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der GO NRW kann gegen die o.g. Sat-
zung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) die o.g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder, 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, den 19. April 2023 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 

2. Wahl der Schöffinnen und Schöffen der Stadt Hilden für die Amtszeit vom 01.01.2024 - 
31.12.2028 in den Schöffengerichten der Amtsgerichte Langenfeld und Düsseldorf und den 
Strafkammern des Landgerichts Düsseldorf 
hier: Öffentliche Auslegung der Vorschlagsliste 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat in der Sitzung vom 19.04.2023 den Beschluss über die Vorschlagsliste 
zur Wahl der Schöffinnen und Schöffen der Amtsgerichte Langenfeld und Düsseldorf und den Straf-
kammern des Landgerichts Düsseldorf gefasst. 
 
Die Liste liegt gemäß § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) in der Zeit vom  

26.05. - 05.06.2023 
zu jedermanns Einsicht am folgenden Orten aus: 
 
Ort:  Rathaus Hilden, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, 
  Flurwand zwischen den Büroräumen 432 und 434 
 
Zeit:  Montag und Freitag:  von 8.00 bis 12.00 Uhr, 
  Dienstag und Mittwoch: von 8.00 bis 16.00 Uhr, 
  Donnerstag:   von 8.00 bis 18.00 Uhr 
 
Gegen die Vorschlagsliste kann gemäß § 37 GVG binnen einer Woche nach Schluss der Auflegung 
schriftlich oder zur Protokoll in der Zeit von bis Einspruch ausschließlich mit der Begründung erhoben 
werden, dass in die Liste Personen aufgenommen wurden, die nach einem der Gründe aus §§ 32 - 
34 GVG nicht aufgenommen werden durften oder sollten. 
 
Hilden, 15.05.2023 
Dr. Pommer 
Bürgermeister 
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3. Wahl einer Jugendhauptschöffin/ eines Jugendhauptschöffen bzw. einer Jugendersatz-
schöffin/ eines Jugendersatzschöffen in Hilden für die Amtszeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2028 
für das Amtsgericht in Langenfeld 
hier: Öffentliche Auslegung der Vorschlagsliste 
 
Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 11.05.2023 den Beschluss über 
die Vorschlagsliste für die ehrenamtliche Tätigkeit einer Jugendhauptschöffin/eines Jugendhaupt-
schöffen bzw. einer Jugendersatzschöffin/eines Jugendersatzschöffen für das Amtsgericht in Langen-
feld gefasst. 
 
Diese Liste liegt gemäß § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) 

in der Zeit vom 26.05.2023 bis 05.06.2023 
zu jedermanns Einsicht aus: 
 
Ort:  Rathaus Hilden, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, 
  Flurwand zwischen den Büroräumen U49 und U51 
 
Zeit:  Montag und Freitag:  von 8.00 bis 12.00 Uhr, 
  Dienstag und Mittwoch: von 8.00 bis 16.00 Uhr, 
  Donnerstag:   von 8.00 bis 18.00 Uhr 
 
Gegen jede Vorschlagsliste kann gemäß § 37 GVG binnen einer Woche, gerechnet vom Ende der 
Auslegungsfrist, bei der vorgenannten Dienststelle schriftlich oder zu Protokoll mit der Begründung 
Einspruch erhoben werden, dass in die Vorschlagsliste Personen aufgenommen sind, die nach § 32 
GVG nicht aufgenommen werden durften oder nach den §§ 33, 34 GVG nicht aufgenommen werden 
sollten. 
 
Hilden, 15.05.2023 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 

4. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 (Frau Eva Naplava) 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird gemäß Ziffer 7.4.3 der Richtlinien zur Durchführung 
des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) in Verbindung mit § 132 Abs. 2 BGB in Verbindung mit §§ 
185 ff ZPO und § 10 Landeszustellungsgesetz NRW öffentlich zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Hilden, Der Bürgermeister, III/50 Amt für Soziales und Wohnen, 
Am Rathaus 1, 40721 Hilden 

 

2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten: 
 Frau Eva Naplava, Werner-Egk-Straße 16, 40724 Hilden 
 

3. Aktenzeichen des Dokumentes: 
 069997/02/1 
 

4. Stelle, an der das Dokument eingesehen werden kann: 
 Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 242, 40721 Hilden 
 
Hilden, 24.04.2023 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Stellbrink 
 
 
  



Amtsblatt der Stadt Hilden Nummer 07/2023 – Seite 6 
 

 
5. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 (Frau Kiriaki Fernandes Stapane) 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird gemäß Ziffer 7.4.3 der Richtlinien zur Durchführung 
des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) in Verbindung mit § 132 Abs. 2 BGB in Verbindung mit §§ 
185 ff ZPO und § 10 Landeszustellungsgesetz NRW öffentlich zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Hilden, Der Bürgermeister, III/50 Amt für Soziales und Wohnen, 
Am Rathaus 1, 40721 Hilden 

 

2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten: 
 Frau Kiriaki Fernandes Stapane 
 

3. Aktenzeichen des Dokumentes: 
 III/50-31-St 8216 4 0104 0137 
 

4. Stelle, an der das Dokument eingesehen werden kann: 
 Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer E47, 40721 Hilden 
 
Hilden, 04.05.2023 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Funke 
 
 

6. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 (Frau Kiriaki Fernandes Stapane) 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird gemäß Ziffer 7.4.3 der Richtlinien zur Durchführung 
des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) in Verbindung mit § 132 Abs. 2 BGB in Verbindung mit §§ 
185 ff ZPO und § 10 Landeszustellungsgesetz NRW öffentlich zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Hilden, Der Bürgermeister, III/50 Amt für Soziales und Wohnen, 
Am Rathaus 1, 40721 Hilden 

 

2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten: 
 Frau Kiriaki Fernandes Stapane 
 

3. Aktenzeichen des Dokumentes: 
 III/50-31-St 8216 4 0104 0138 
 

4. Stelle, an der das Dokument eingesehen werden kann: 
 Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer E47, 40721 Hilden 
 
Hilden, 04.05.2023 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Funke 
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7. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 (Herr Patrick Trautewig) 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird gemäß Ziffer 7.4.3 der Richtlinien zur Durchführung 
des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) in Verbindung mit § 132 Abs. 2 BGB in Verbindung mit §§ 
185 ff ZPO und § 10 Landeszustellungsgesetz NRW öffentlich zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Hilden, Der Bürgermeister, III/50 Amt für Soziales und Wohnen, 
Am Rathaus 1, 40721 Hilden 

 

2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten: 
 Herr Patrick Trautewig 
 

3. Aktenzeichen des Dokumentes: 
 III/50-31-T 157 
 

4. Stelle, an der das Dokument eingesehen werden kann: 
 Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer E47, 40721 Hilden 
 
Hilden, 03.05.2023 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Funke 
 
 
 
 


